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In  dem Reehtsst re i t

,fean SChraum GnbII Fineelfabrik, JohannissEr . 4L, 90419
N ü r n b e r g ,  G z , t  R e .  5 5 1 8 2 1  v .  3 0 . 0 5 . 0 5 ,  v e r t r .  d u r c h  d .  G F -
Dieter Ireorrhardy

KIägerin

gegen

- thirley A. Eroducts SbLrlcy Uttolseja, rnh. ghirley uktolseja,
v rilewEonatraat, 18, NIJ-1?04 sB Heerhugowaard, Niederlande

- Beklagtse -

wegen Forderung

erläßt das Amtsgerieht- Nürnberg durch Richterin aql AmEsgerigh!
Fried.rich-Hübschmann ohne mrlndl iche Verhandlung am 23 .3 . 2 OlO
folgenden

\r,

BESCf,I.USS:

Die Vergütung der Übersetzerin, II

re, wird ihrem Antrag entspre-

ctrend auf EUR 1 - 13 0 , 68 festgesetzt .
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9rüude

Die gerichtliche Entscheidung beruht auf S 4 .J\/EG, naehdem die

Ülcerset,zerin mit Schreiben vom 1,3 . 11.2009 sowie der Bezirksre-

visor des Amtsgerichts Nürnberg mit Schreiben von 11. L2 - 2009

eine entsprecherrde FestseEzung beantragt haben.

\v

In der Sache vrar, abweichend vom 23.L0.2009, fr lr die Vergütung

der überseEzung ein Stundensatz von EUR 1, 85 in AnsaEz zu

bringen.

Mie den Ausführun€fen des Bezirksrevisors ist allerdings

zunäehst dawon auszugtehen, dass die Verwendung einiger (im

Illirigen nicht näher bezeichneEer) Fachausdrücke nichE ohne

Weiteres a1s wegentliche Ergchwernj.s im Sinne von S 1-1

Abs. 1- inlgg angesehen werden kann, zumal , da im Rahmen einer

gerichtlichen Beauftragung nach dem .J\/EG dies eher dem Re-

gel fa l l  entspr icht , .

Nach der  Mi t te i lung der  Rechtepf leger in  (BI .  93 d .A. ) ,  d ie

d.en enEsprechenden Tbersetzungsauftrag getätigt hat, wurdert

jedoeh nicht nur die riehterl iehe Verfügung vom 4 .8 - 2009

(81 .  73 d .A.  )  sowie  der  r ichEer l iehe BesehIuBB vom 4.8  -2009

(BI . 76 d.A. ) zur t lbersetzung in Auf trag gegeben, wie im An-

t-rag d.es BezirkSrevisors vom IL , L2 .2OOg ausgef ührE ist .
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VieLmehr w\rrde die fuersetzerin beauf tragt, euch sfuntliche
Anragen ,  m i th in  B I  .  54 -59 ,  62 -67  sow ie  B r .  5g -7L  d .A .  zu
übersetzen. Diese Schriftsttreke beinhalEen weitgehend kej,ne
fl ießtexte, eondern Reehnungen, Zustellungsbelege, E-Mails
u -  ä.  ,  j  ewei ls in unterschiedl ieh graf ischer DarsteJ- lung,
teilweise aueh mit handschrift l iehen Vermerken und Abkür-
zungen.

Beispielhaft  seien insoweit  nur die Schr i f tstücke 81. 55,
58, 59 oder 62 d.A. grenannt.  Die Übersetzung solcher

Schriftstücke, und j.nsbesondere auch ihre grafieche Darstel-
-T.ungl- -''sina 

of fänkunäig mit äine-m 
--e-rrt*Uli"fr"o- 

r'lerri"ufwa"A

verbunden, im Vergleich zurflbersetzung eines normalen Fließ-

textes

Da die besondere .Ersehwernis im Sinne von S 11 Abs. I LTVEG

aueh darin bestehen kann, dass die zv übersetzenden Vorgaben

ihrem Layout entsprechend ü.bertragen $terden (e . OIrG Koblenz

vom 2L.2 .2OO7 ,  Az. 14 I , t  L1.6 /  07) , '  erscheirr t  der vor l iegende

erhöhte Stundensatz gerechtfertigt .

Friedrich-Hübschmann

Richterin am ArntsgerichE

Für den' Gleiehlaut der Ausfertigung
mit  der Ursehri f t :
Nürnberg,  den 24.3 .  2010

Amtsgericht:

Wenzl
.Tustizärtg""teILte

afs Urk,BeamEin d.  Geschäftsstel le


